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Material 9 
 

„Ein Wesenselement des freiheitlichen Staates“. Aus dem Urteil des Bundesverfassungs-

gerichts zur Pressefreiheit vom 5. August 1966 

 

Der Spiegel berichtet am 10. Oktober 1962 unter dem Titel „Bedingt abwehrbereit“ über die 
militärische Situation in Deutschland und der NATO. Die Kubakrise steuert gerade ihrem 
Höhepunkt zu. Die Welt steht kurz vor einem Atomkrieg. Gegen Rudolf Augstein als Verleger 
und gegen den verantwortlichen Redakteur Conrad Ahlers wird Haft- und Durchsuchungs-
befehl erlassen. Die Räume des Spiegel-Verlags in Hamburg und Bonn werden durchsucht, 
umfangreiches Material wird beschlagnahmt. Konrad Adenauer behauptet im Bundestag am 
7.11.1962: „Wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande“. Rudolf Augstein sitzt 
103 Tage in Haft. Die Öffentlichkeit ist empört. Der verantwortliche Verteidigungsminister 
Franz Josef Strauß muss zurücktreten. Der Spiegel-Verlag erhebt Verfassungsbeschwerde 
gegen die Anordnung von Durchsuchung und Beschlagnahme. 1966 weist das Bundes-
verfassungsgericht bei Stimmengleichheit von 4:4 Verfassungsrichtern die Verfassungs-
beschwerde zurück. In seinem berühmten „Spiegel-Urteil“ definiert das Bundesverfassungs-
gericht aber erstmals umfassend die Funktion der Presse in einer freiheitlichen Demokratie.  
 
Eine freie, nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, keiner Zensur unterworfene Presse ist 

ein Wesenselement des freiheitlichen Staates; insbesondere ist eine freie, regelmäßig 

erscheinende politische Presse für die moderne Demokratie unentbehrlich. Soll der Bürger 

politische Entscheidungen treffen, muss er umfassend informiert sein, aber auch die 

Meinungen kennen und gegeneinander abwägen können, die andere sich gebildet haben. Die 

Presse hält diese ständige Diskussion in Gang; sie beschafft die Informationen, nimmt selbst 

dazu Stellung und wirkt damit als orientierende Kraft in der öffentlichen Auseinandersetzung. 

In ihr artikuliert sich die öffentliche Meinung; die Argumente klären sich in Rede und 

Gegenrede, gewinnen deutliche Konturen und erleichtern so dem Bürger Urteil und 

Entscheidung. In der repräsentativen Demokratie steht die Presse zugleich als ständiges 

Verbindungs- und Kontrollorgan zwischen dem Volk und seinen gewählten Vertretern in 

Parlament und Regierung. Sie fasst die in der Gesellschaft und ihren Gruppen unaufhörlich 

sich neu bildenden Meinungen und Forderungen kritisch zusammen, stellt sie zur Erörterung 

und trägt sie an die politisch handelnden Staatsorgane heran, die auf diese Weise ihre 

Entscheidungen auch in Einzelfragen der Tagespolitik ständig am Maßstab der im Volk 

tatsächlich vertretenen Auffassungen messen können. 

 

So wichtig die damit der Presse zufallende „öffentliche Aufgabe“ ist, so wenig kann diese von 

der organisierten staatlichen Gewalt erfüllt werden. Presseunternehmen müssen sich im 

gesellschaftlichen Raum frei bilden können. Sie arbeiten nach privatwirtschaftlichen 

Grundsätzen und in privatrechtlichen Organisationsformen. Sie stehen miteinander in 

geistiger und wirtschaftlicher Konkurrenz, in die die öffentliche Gewalt grundsätzlich nicht 

eingreifen darf. 

 

Der Funktion der freien Presse im demokratischen Staat entspricht ihre Rechtsstellung nach 

der Verfassung. Das Grundgesetz gewährleistet in Art. 5 die Pressefreiheit. Wird damit 

zunächst - entsprechend der systematischen Stellung der Bestimmung und ihrem 

traditionellen Verständnis - ein subjektives Grundrecht für die im Pressewesen tätigen 

Personen und Unternehmen gewährt, das seinen Trägern Freiheit gegenüber staatlichem 

Zwang verbürgt und ihnen in gewissen Zusammenhängen eine bevorzugte Rechtsstellung 

sichert, so hat die Bestimmung zugleich auch eine objektiv-rechtliche Seite. Sie garantiert das 

Institut „Freie Presse“. Der Staat ist - unabhängig von subjektiven Berechtigungen Einzelner - 
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verpflichtet, in seiner Rechtsordnung überall, wo der Geltungsbereich einer Norm die Presse 

berührt, dem Postulat ihrer Freiheit Rechnung zu tragen. Freie Gründung von Presseorganen, 

freier Zugang zu den Presseberufen, Auskunftspflichten der öffentlichen Behörden sind 

prinzipielle Folgerungen daraus; doch ließe sich etwa auch an eine Pflicht des Staates denken, 

Gefahren abzuwehren, die einem freien Pressewesen aus der Bildung von 

Meinungsmonopolen erwachsen könnten. 

 

Die Pressefreiheit birgt die Möglichkeit in sich, mit anderen, vom Grundgesetz geschützten 

Werten in Konflikt zu geraten; es kann sich dabei um Rechte und Interessen Einzelner, der 

Verbände und Gruppen, aber auch der Gemeinschaft selbst handeln. Für die Regelung solcher 

Konflikte verweist das Grundgesetz auf die allgemeine Rechtsordnung, unter der auch die 

Presse steht. Rechtsgüter anderer wie der Allgemeinheit, die der Pressefreiheit im Rang 

mindestens gleichkommen, müssen auch von ihr geachtet werden. Die in gewisser Hinsicht 

bevorzugte Stellung der Presseangehörigen ist ihnen um ihrer Aufgabe willen und nur im 

Rahmen dieser Aufgabe eingeräumt. Es handelt sich nicht um persönliche Privilegien; 

Befreiungen von allgemein geltenden Rechtsnormen müssen nach Art und Reichweite stets 

von der Sache her sich rechtfertigen lassen. 

 
(Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. BverfGE 20, 162 – Spiegel, Punkt C.35-39.) 

 

 

  


